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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1623/2006 DES RATES

vom 17. Oktober 2006

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 7/2005 zur Annahme autonomer Übergangsmaßnahmen
zur Eröffnung eines gemeinschaftlichen Zollkontingents für bestimmte landwirtschaftliche

Erzeugnisse mit Ursprung in der Schweiz

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 133,

gestützt auf den Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Anschluss an die Erweiterung der Europäischen Union
am 1. Mai 2004 kamen die Gemeinschaft und die
Schweiz überein, die Zollzugeständnisse im Abkommen
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 21. Juni 1999
über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (1)
(nachstehend „das Abkommen“ genannt), das am 1. Juni
2002 in Kraft getreten ist, anzupassen. Insbesondere ka-
men sie überein, die Anhänge 1 und 2 des Abkommens,
in dem die Zugeständnisse aufgeführt sind, zu ändern,
um ein bestehendes zollfreies Gemeinschaftszollkontin-
gent auf ein neues Erzeugnis, nämlich Chicorée-Witloof
des KN-Codes 0705 21 00, auszudehnen.

(2) Bis zur formalen Änderung kamen die Gemeinschaft und
die Schweiz überein, ab 1. Mai 2004 übergangsweise eine
autonome Anwendung der angepassten Zugeständnisse
vorzusehen.

(3) Um zu gewährleisten, dass das Kontingent bei Erzeugnis-
sen des KN-Codes 0705 21 00 ab dem 1. Mai 2004 ge-
nutzt werden konnte, wurde mit der Verordnung (EG)
Nr. 7/2005 des Rates vom 13. Dezember 2004 zur An-
nahme autonomer Übergangsmaßnahmen zur Eröffnung
eines gemeinschaftlichen Zollkontingents für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Ursprung in der
Schweiz (2) während einer Übergangszeit ein auf diese
Erzeugnisse beschränktes autonomes Gemeinschaftszoll-
kontingent vorgesehen.

(4) Anhang 2 des Abkommens, angenommen mit dem Be-
schluss Nr. 3/2005 des mit dem Abkommen zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen eingesetzten Gemischten Ausschusses
für Landwirtschaft vom 19. Dezember 2005 über die
Anpassungen der Anhänge 1 und 2 aufgrund der Erwei-
terung der Europäischen Union (3) enthält Zollkontin-
gente, die ausgedehnt wurden, um auch die Erzeugnisse
des KN-Codes 0705 21 00 zu umfassen.

(5) Die Durchführungsbestimmungen zu Anhang 2 des Ab-
kommens werden mit der Verordnung (EG) Nr.
1630/2006 vom 31. Oktober 2006 zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 933/2002 der Kommission vom
31. Mai 2002 zur Eröffnung und Verwaltung von Zoll-
kontingenten für bestimmte landwirtschaftliche Erzeug-
nisse mit Ursprung in der Schweiz (4) mit Wirkung
vom 1. September 2006 erlassen.

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 7/2005 sollte daher mit Wir-
kung zum selben Zeitpunkt aufgehoben werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 7/2005 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. September 2006.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Luxemburg am 17. Oktober 2006.

Im Namen des Rates
Der Präsident
E. TUOMIOJA
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